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Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs 
 
Zwischen (Name, Anschrift, Geburtsdatum): 
 
______________________________________________________________________ 
 
als Fahrzeughalter und 
 
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Führerschein-Nr., Führerschein-Klasse): 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
als Mitbenutzer  
 
wird folgende Vereinbarung getroffen:  
 
Das private Fahrzeug 
 
(amtl. Kennzeichen): _____________________________________________________ 
 
(Fahrzeug-Identitäts-Nr.): _________________________________________________ 
 
(Typ, Fabrikat, Tag der ersten Zulassung): ____________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
wird zu den folgenden Bedingungen gemeinsam genutzt: 
 
Thema: Vereinbarung: Bemerkungen: 
1. Umfang der Nutzung a) Jeder Mitbenutzer ist berechtigt, das Fahrzeug  

□ mit maximal _________ km pro Kalenderjahr  
□ ohne Kilometerbegrenzung 
zu nutzen. 
b) Nur der hier eingetragene Mitbenutzer ist 
berechtigt, im Rahmen dieser Vereinbarung das 
Fahrzeug zu fahren. Überlässt ein Mitbenutzer 
einer anderen Person das Steuer, ohne vorher die 
Erlaubnis des Fahrzeughalters eingeholt zu 
haben, erlischt diese Vereinbarung. Dies gilt nicht 
bei Erkrankung und in Notfällen für Leib, Leben 
und Eigentum.  

 

2. Entgelt für die Nutzung Pro zurückgelegten Kilometer zahlt der 
Mitbenutzer dem Fahrzeughalter eine 
Kilometerpauschale von ____ Euro. Die 
zusammengefasste Pauschale für einen Monat ist 
jeweils am 1.  des Folgemonats unaufgefordert 
□ in bar  
□ durch Überweisung auf nachstehendes Konto: 
 
Kto.-Nr.: ______________________________ 
 
BLZ: _________________________________ 
 
an den Fahrzeughalter zu entrichten.  
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3. Fahrtenbuch Fahrzeughalter und Mitbenutzer verpflichten sich, 
nach jeder Fahrt das Datum der Fahrt und die 
zurückgelegte Strecke im Fahrtenbuch zu 
dokumentieren. Das Fahrtenbuch befindet sich 
ständig im Fahrzeug. 
Im Fahrtenbuch sind auch Schäden, 
außergewöhnliche Vorkommnisse, Reinigungen 
und Betankungen zu dokumentieren. 

 

4. Fester Standort des 
Fahrzeugs 

Er wird vereinbart, das Fahrzeug grundsätzlich in 
folgendem Bereich abzustellen:  
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
Parkt ein Mitbenutzer das Fahrzeug woanders, ist 
der Halter unverzüglich zu informieren. 

 

5. Schlüssel/Papiere Jeder Benutzer erhält einen Fahrzeug-
/Tankschlüssel. Eine Kopie des Fahrzeugsscheins 
wird ständig im Fahrzeug aufbewahrt. 

 

6. Zeiten der Nutzung a) Jeder Mitbenutzer kann sich pro Woche ___ 
Zeitblöcke (6-12Uhr/12-18 Uhr/18-6 Uhr) zur 
Nutzung reservieren lassen. Sie werden ins 
Fahrtenbuch eingetragen.  
b) Benutzungswünsche zu anderen Zeiten 
müssen bis zu 24 h vorher beim Fahrzeughalter 
angemeldet und von diesem bestätigt  werden.  
c) Bei Terminkonflikten zwischen Benutzern 
entscheidet der Fahrzeughalter. Er verpflichtet 
sich dabei, allen Benutzern gleichermaßen 
gerecht zu werden. 
d) In Notfällen kann das Fahrzeug von jedem 
Benutzer ohne vorherige Anmeldung und ohne 
Rücksicht auf Reservierungen/Vormerkungen 
genutzt werden. Als Notfälle gelten Erkrankungen 
und Bedrohungen von Leib, Leben und Eigentum. 

 

7. Tanken a) Das Fahrzeug darf ausschließlich mit folgenden 
Kraftstoffarten betankt werden:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
b) Der Fahrzeughalter übernimmt die Betankung. 
Sollte der Tank einmal nicht ausreichend gefüllt 
sein (spätestens ab Reserve), können auch die 
Mitbenutzer das Fahrzeug betanken. Die Kosten 
dafür werden ihnen umgehend vom 
Fahrzeughalter  erstattet. 

 

8.Wartung a) Der Fahrzeughalter prüft regelmäßig ( alle ___ 
Tage) den Ölstand, den Reifenluftdruck sowie die 
Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs. 
b) Der Fahrzeughalter lässt das Fahrzeug __mal 
im Jahr von einer Fachwerkstatt durchsehen und 
alle ___ Jahre/ ___ Kilometer eine Inspektion 
durchführen.  
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9. Reinigung a) Für die Außenreinigung ist der Fahrzeughalter 
zuständig. Die Innenreining teilen sich alle 
Benutzer je nach dem von ihnen verursachten 
Verschmutzungsgrad. 
b) Verschmutzt ein Mitbenutzer das Fahrzeug von 
außen oder innen außergewöhnlich stark, so hat 
er das Fahrzeug innerhalb von __ Stunden zu 
reinigen. Anderfalls erlischt diese Vereinbarung. 

 

10. Fahrweise a) Der Mitbenutzer verpflichtet sich zu einer 
defensiven, spritsparenden Fahrweise. Als 
Höchsttempo für die Benutzung des Fahrzeugs 
auf Strecken ohne Tempolimit werden ___ km/h 
vereinbart. 
b) Der Mitbenutzer verpflichtet sich zur pfleglichen 
Behandlung des gesamten Fahrzeugs. 
c) Bei Nichbeachtung dieser Regeln erlischt diese 
Vereinbarung. 

 

11. Versicherungsschutz a) Der Fahrzeughalter ist verantwortlich dafür, 
dass das Fahrzeug zum Straßenverkehr 
zugelassen, haftpflichtversichert und TÜV-geprüft 
ist. Sollte eins davon nicht der Fall sein, erlischt 
diese Vereinbarung. 
 
b) Zur Zeit ist das Fahrzeug wie folgt versichert:  
□ Haftpflichtversicherung  
□ Teilkasko 
□ Vollkasko  
□ Selbstbeteiligung: __________ Euro 

 

12. Alkohol, Drogen Alle Mitbenutzer verpflichten sich zur Einhaltung 
einer Promille-Grenze von 0,00, während sie das 
Fahrzeug benutzen. Sollte ein Mitbenutzer das 
Fahrzeug im alkoholisierten Zustand oder im 
Drogenrausch nutzen, erlischt die Vereinbarung.  

 

13. Rauchen Im Fahrzeug gilt ein absolutes Rauchverbot. 
Sollten Fahrzeughalter oder Mitbenutzer sich 
darüber hinwegsetzen, erlischt diese 
Vereinbarung. 

 

14. Nutzungsrisiken und 
Haftung: 

a) Der Fahrzeughalter verpflichtet sich zur 
regelmäßigen Wartung des Fahrzeugs in 
folgendem Umfang: 
 
Inspektion oder Sicherheitscheck durch eine 
Fachwerkstatt alle _______km / ____ Jahre. 
 
Sonstige Wartungsarbeiten: ____________ 
 
___________________________________ 
 
Der Fahrzeughalter ist für den Nachweis über die 
ordnungsgemäße Durchführung der 
Wartungsarbeiten verantwortlich. 
 
b) Sollten Schäden bekannt werden, verpflichtet 
sich der Fahrzeughalter zu ihrer sofortigen 
Behebung. Bis zur vollständigen Behebung eines 
Schadens ruht diese Vereinbarung.  
 
c) Bei unbekannten, nicht voraussehbaren oder 
während der Fahrt entstehenden Schäden erfolgt 
die Benutzung des Fahrzeugs durch die 
Mitbenutzer auf eigene Gefahr.  
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d) Der Fahrzeughalter haftet ausdrücklich nicht für 
Personen- oder Sachschäden, die nicht durch die 
KFZ-Versicherung für dieses Fahrzeug abgedeckt 
sind. 
e) Verursacht ein Mitbenutzer einen Schaden am 
Fahrzeug, so ist er verpflichtet, dem 
Fahrzeughalter diesen Schaden bis zu einer Höhe 
von ________ Euro pro Kalenderjahr zu ersetzen. 
Der Fahrzeughalter entscheidet dabei, wie und zu 
welchen Kosten das Fahrzeug repariert wird. Er 
wird dabei stets um eine wirtschaftliche 
Schadensbehebung bemüht sein.  
Weigert sich ein Mitbenutzer, einen von ihm 
verursachten Schaden innerhalb von ___ Tagen 
in voller Höhe auszugleichen, erlischt diese 
Vereinbarung. In diesem Fall behält sich der 
Fahrzeughalter weitere rechtliche Schritte vor. 
f) Verursacht ein Mitbenutzer mit dem Fahrzeug 
einen Schaden, der nicht durch die KFZ-
Versicherung für dieses Fahrzeug abgedeckt ist, 
so haftet er dem Fahrzeughalter oder Dritten 
gegenüber in voller Höhe für diesen Schaden. 
Dies gilt insbesondere für Schäden durch Vorsatz, 
Fahrlässigkeit oder unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss, bei denen die KFZ-Versicherung 
dieses Fahrzeugs eine Übernahme des Schadens 
ablehnt. 
g) Ensteht ein Schaden während der Nutzungszeit 
des Mitbenutzers, für den der Mitbenutzer nicht 
verantwortlich ist (z. B. Einbruch ins Fahrzeug), so 
haftet dieser Mitbenutzer, soweit der Schaden 
nicht von der KFZ-Versicherung für dieses 
Fahrzeug übernommen wird.  
h) Stellt ein Mitbenutzer einen Schaden am 
Fahrzeug fest, so ist unverzüglich der 
Fahrzeughalter zu informieren.  

15. Abtretung der 
Fahrtätigkeit 

Mitbenutzer dürfen das Fahrzeug nur in Notfällen, 
z. B. bei nicht mehr vorliegender eigener 
Fahrtüchtigkeit, von Personen fahren lassen, die 
hier nicht als Mitbenutzer genannt sind. Die 
fahrende Person muss grundsätzlich eine gültige 
Fahrerlaubnis für das Fahrzeug besitzen. 
Wird gegen diese Regelung verstoßen, erlischt 
diese Vereinbarung. 

 

16. Kündigung der 
Fahrgemeinschaft 

Diese Vereinbarung kann sowohl vom 
Fahrzeughalter als auch von jedem Mitbenutzer 
jederzeit und ohne Angabe weiterer Gründe 
gekündigt werden. Bei Kündigung sind dem 
Fahrzeughalter die erhaltenen Fahrzeugschlüssel 
zu übergeben sowie eventuell noch offene  
Benutzungskosten zu entrichten. 

 

 
 
 
Ort, Datum: ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift Fahrzeughalter: ____________________________    Unterschrift Mitbenutzer: ____________________________ 
 


